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Ein Hochschulrahmengesetz -  oder keines?

Die Zeitplanung der Bon
ner Regierungsl<oaiition, 

das Hoclischulralimengesetz 
bis zum Frülijalir zu verab
schieden, scheint fraglich ge
worden zu sein. Wenn damit 
Muße für eine längst überfäl
lige Neubesinnung gewonnen 
sein sollte, so wäre vor allem 
zweierlei zu bedenken;

•  Welche Folgen würde es 
haben, wenn das Rahmenge
setz analog den letzten Ent
würfen Regelungen bundes
weit verbindlich macht, wie 
sie bereits Hochschulen in 
einigen Ländern unter dem 
Stichwort „Demokratisierung“ 
auferlegt worden sind?

•  Sind es wirklich die Orga
nisationsstrukturen der Hoch
schulen, die das dringendste 
Problem sind, oder brennen 
uns nicht auch ganz andere 
Fragen auf den Nägeln?

Selbst hochschulfremden Po
litikern wird allmählich deut
lich, daß die „Demokratisie
rung der Hochschulen“ 
schwerwiegende Fehlentwick
lungen mit sich gebracht hat. 
Eine Unzahl neugeschaffener 
Beratungs- und Entschei
dungsgremien frißt derart Zeit 
und Kraft der Beteiligten, daß 
diese ihre eigentlichen Auf
gaben des Forschens, Leh- 
rens und Lernens kaum noch 
als Nebenbeschäftigung be
treiben können. Nutznießer 
sind lediglich politisch doktri
näre Gruppen, denen die Re
formgesetzte Machtstellung 
und Scheinlegalität sonder
gleichen verliehen haben, so 
daß nun die Hochschulen un
gehindert zu revolutionären 
Gegeninstitutionen unserer 
freiheitlichenGesellschaftwer- 
den. Es wäre verhängnisvoll, 
wenn ein Rahmengesetz diese 
Fehlentwicklung auch nur teil
weise bundesweit vereinheit-
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liehen und damit zementieren 
würde.
Auch für die Lösung jener 
Probleme, welche die Hoch
schulen heute am meisten be
drängen, haben die bisheri
gen Gesetzentwürfe wenig 
Brauchbares erkennen lassen. 
Das gilt für die Sicherung 
der gefährdeten und mancher
orts schon untergegangenen 
Freiheit der Wissenschaft 
ebenso wie für die Studien
reform und für die Frage der 
Hochschulkapazitäten.

Von allem das Wichtigste 
wäre aber eine Neubestim
mung der Hochschulautono- 
mie. Hochschulen sind staat
liche Institutionen. Die einzige 
Rechtfertigung, ihnen Auto
nomie, das heißt das Recht 
auf Selbstverwaltung, zu ge
währen, liegt darin, daß Mit
glieder der Hochschulen zur 
Verwaltung ihrer Angelegen
heiten kraft größeren Sach- 
verstandes besser imstande 
sind als die Verwaltungsbe
hörden. Das gilt in bezug auf 
die Hochschulen allein für die 
Pflege der Wissenschaften 
und die Heranbildung des 
wissenschaftlichen Nachwuch
ses (sofern die Kompetenz 
in den Händen der dafür 
qualifizierten Hochschulange
hörigen liegt). Andererseits 
ist die Autonomie fehl am 
Platze und statt dessen ge
meinsame Entscheidung von 
Staat und Hochschule oder 
alleinige Entscheidung des 
Staates angebracht, wo es 
um Sicherung legitimer An
sprüche der Gesellschaft an 
die Hochschulen geht (z. B. 
bei der Berufsausbildung, den 
Prüfungsordnungen, der Stu
dienfachsteuerung, der Zu
weisung von Finanzmitteln, 
der Stellenbesetzung und der 
Sicherung rechtsstaatlicher 
Verhältnisse).

Alles dieses, die Fehlentwick
lungen einerseits, die Prinzi
pien der Neuordnung anderer
seits, ist seit Jahren immer 
wieder von jenen „Warnern 
der ersten Stunde“ vorausge
sagt und immer wieder in 
Erinnerung gerufen worden, 
die heute im „Bund Freiheit 
der Wissenschaft“ ihre Platt
form gefunden haben. Dies 
mag angesichts der von den 
Feinden unserer Demokratie 
so geschickt betriebenen Ver
teufelung des Bundes man
chen Bildungspolitiker noch 
davor zurückschrecken lassen, 
das Richtige zu tun. Da es 
hier nicht um Prioritäten geht, 
möge man sich dann aber doch 
immerhin vergegenwärtigen, 
daß inzwischen auch „Refor
mer der ersten Stunde“, wel
che die neuen Hochschulge
setze mit gefordert und mitge
schaffen (und freilich auch 
mit zu verantworten) haben, 
weitestgehend zu den gleichen 
Erkenntnissen und Schlüssen 
gelangt sind, so etwa jüngst 
die von sozialdemokratischen 
Hochschullehrern getragene 
„Arbeitsgruppe kritische Re
formpolitik“ und die „Arbeits
gruppe sozialdemokratische 
Hochschulpolitik“ in Berlin. 
Wen aber selbst dies nicht 
überzeugt, der möge wenig
stens den noch nicht mit 
Gruppenuniversitäten be
glückten Bundesländern die 
Chance lassen, ihre Universi
täten nach anderen Prinzipien 
zu reformieren, etwa nach 
den jüngst von Richard 
Löwenthal („Hochschule für 
die Demokratie“, Markus Ver
lag, Köln 1971) unterbreiteten 
Vorstellungen. In diesem Sinne 
wäre kein Hochschulrahmen
gesetz gewiß unendlich viel 
besser als eines, daß zur 
Unzeit kommt und die Grup
penuniversität als Einheits
modell verordnet.

WIRTSCHAFTSDIENST 1972/1 37


